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Rund
ums Geld

Marianne Cähwiler

Wie viel Trinkgeld?
/eden Monat gehen wir einrnai

zum Mittagessen in ein gutes
-Restaurant unci geben da/ur 50
iris 80 .Franken aus. Nun möch-
te ich gerne wissen, wie viei Trink-

ge/d wir geben müssen. Die ße-

dienung schwankt zwischen un-
freundlich bis herz/ich.

Von Trinkgeld geben müssen
kann keine Rede sein! Das

Trinkgeld wurde vor einigen
Jahren (mit grossen Worten)
abgeschafft und in den Lohn
der Service-Angestellten ein-
gebaut, und ringsum ver-
nahm man lauter Lob und
Befriedigung über diese Mass-

nähme.
Im Laufe der Zeit hat sich

das Trinkgeld aber wieder
eingeschlichen. Die meisten
Gäste runden Beträge auf den
nächsten halben oder ganzen

Zahnbehandlungen
Prothesen und Implantate

in Ungarn
Bis 80% günstiger.

Schriftliche Garantie.
Privat-Praxis

mit hohem Standard.

CH-Reisebetreuung.
Wöchentliche Fahrten.

Vor- und Nachbehandlungs-
möglichkeit in der Schweiz.

Seit 9 Jahren beste Referenzen.
Gratis-Broschüre.

F. Oswald Consulting
Telefon 0719510272

Franken auf, einige geben
wieder ein richtiges Trinkgeld
von zehn oder noch mehr
Prozent. Die Gäste haben die-
se Sitte erneut eingeführt,und
nun wird das Trinkgeld wie-
der erwartet. Mir ist schon öf-
ters passiert, dass ich beim Be-

zahlen der Zeche kein Danke
erhielt, wenn ich kein sépara-
tes Trinkgeld gab.

Werden Sie besonders höf-
lieh und zuvorkommend be-

dient, ist gegen eine zusätzli-
che kleine Belohnung sicher
nichts einzuwenden. Für ei-

ne unfreundliche Bedienung
würde ich jedoch keinen Rap-

pen springen lassen.

Habe ich finanzielle
Verpflichtungen?
kch Zehe mit meinem Schwager

zusammen, cZem ein Hausteil
gehört. Den ZTausZraZt besorge
ich bis au/s Heizen aZZein, im
Garten hin ich au/seine Mithil-
/ë angewiesen. Was habe ich

/ïZr /ZnanzieZZe VerF/Zici;Zungen,

und was habe ich zu gut für
meine Arbeit?

Das, was Sie miteinander ver-
einbaren, kurz gesagt. Das Zu-
sammenleben zweier unver-
heirateter Personen ist Privat-
sache, durch keine Gesetze

geregelt, und so können Sie

sich Ihre eigenen Richtlinien
geben. Sollte dieses Zusam-
menleben auf die Länge gut
klappen, verteilt man die
Rechte und Pflichten mit
Vorteil gleichmässig auf beide

Köpfe bzw. Portemonnaies.
In verwandt- und freund-
schaftlichen Verhältnissen
spielt die finanzielle Leis-

tungsfähigkeit beider Partner
eine wichtige Rolle: Wer
mehr hat, trägt mehr bei. Am
besten machen Sie beide je ei-

ne Einnahmen- und Ausga-
benaufstellung, ein Budget
also. So stellt sich heraus, ob
Ihr Schwager Ihnen für Ihren
Arbeitseinsatz beispielsweise
freie Kost und/oder Logis zu
geben vermag.

Sie können Ihr Zusam-
menleben aber auch ganz ge-
schäftlich regeln: Ihr Schwa-

ger stellt Sie als Haushälterin
ein. Sie vereinbaren einen
Lohn, von dem Kost und Lo-

gis in Abzug gebracht wer-
den. Die Richtlinien der zür-
cherischen Arbeitsgemein-
schaft für hauswirtschaftliche
Berufsfragen enthalten Brut-
toiohne zwischen Fr. 1540.-
bis Fr. 3345.-, je nach Alter,
Erfahrung und Berufskennt-
nissen. Inbegriffen ist ein Na-
turallohn (Kost und Logis)
von Fr. 810.-. Hausangestell-
te haben Anrecht auf Ferien
und Freitage und müssen von
ihrem Gehalt natürlich Steu-

ern bezahlen.

Es steht Ihnen und Ihrem
Schwager selbstverständlich
auch frei, einen Stundenlohn
von um die Fr. 23- und eine
z.B. hälftige Beteiligung an
den gemeinsamen Kosten zu
vereinbaren. Gemeinsame
Kosten sind Zins, Heizung,
Strom, Wasser, Telefon-, Ra-

dio-, TV-Gebühren, Hausrat-
Versicherung, Zeitungsabon-
nements, Haushaltgeld inklu-
sive Nebenkosten.

Sie sehen, es gibt verschie-
dene Wege, die Frage der Kos-

tenbeteiligung und des Ent-
gelts für Hausarbeit zu lösen.
Ich hoffe, Sie finden ein für
beide Beteiligten faires Resul-

tat.
Marianne GäZrwiZer

Bank

Dr. Emil Gwalter

Mehr Zins auf
Sparkonti als auf
Sparheft
/ch besitze ein Sparheft einer

Depositen-Kasse in Bern. Nan
rät mir üie Bank, ein Spar/conto

einzurichten, da dies JA % mehr
Zins bringe. Aufsparheften be-

steht eine sogenannte Garantie
der Bur^er.g'emeinde. Mir hat
man gesagt, dies gelte auch /ür
Sparkonti. Stimmt dies?

Die Bedingungen von Spar-
heft und Sparkonto sind ab-

solut die gleichen. Dies be-

trifft auch die Garantie der
Burgergemeinde.

Der Zinssatz für ein Spar-
konto ist tatsächlich um 1/4 %
höher. Als ich bei der Bank

nach dem Grund fragte, sag-
te man mir, dass die Bank be-

strebt ist, so viele Sparhefte
als möglich durch Sparkonti
zu ersetzen, weil das Annul-
lierungsverfahren bei Verlust
oder Diebstahl von Sparhef-
ten sehr kompliziert und auf-

wendig ist.
Als Inhaberin eines Spar-

kontos erhalten Sie (statt dem

Sparheft) eine graue Konto-
karte, die Ihre Verfügungs-
berechtigung über das Konto
ausweist. Falls Sie ein regel-
mässiges Salär- oder Renten-
einkommen über dieses Kon-
to beziehen, haben Sie die

Möglichkeit, eine ec-Karte zu
beziehen. Damit können Sie

an allen Bancomaten in der

ganzen Schweiz und auch im
Ausland zu jeder Zeit und Un-
zeit Geld von Ihrem Sparkon-
to beziehen. Um das zu tun,
müssen Sie eine selbstge-
wählte persönliche Iden-
titäts-Nummer eingeben, die
unsichtbar registriert wird
und Sie als bezugsberechtigte
Person ausweist.

Und hier ein Tipp, der
auch andere Leser interessie-
ren könnte: Wählen Sie nie
Ihr eigenes Geburtsdatum als

PIN-Nummer. Wenn ich als
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